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RS OGH 1987/11/6 15Os153/87
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.11.1987

Norm

StVG §16 Abs1

StVG §16 Abs2 Z6

StVG §115

Rechtssatz

Für die örtliche Zuständigkeit zur Entscheidung über einen Antrag nach § 115 StVG ist der Zeitpunkt der Einleitung

dieses Verfahrens auch dann maßgebend, wenn infolge einer mittlerweiligen Strafortsänderung die Strafhaft nunmehr

in einer anderen Anstalt vollzogen wird als in jener, in welcher der (in die Strafzeit nicht einzurechnende) Hausarrest

vollstreckt wurde.
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